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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.12.1950

Norm

ABGB §1041 B1

ABGB §1151

Rechtssatz

Aus einem während des ns - Regimes vom Oberbürgermeister einer Stadt erteilten Auftrag zur Behebung von

Kriegsschäden wurde die Gemeinde unmittelbar verp5ichtet, wenn der Auftrag keinerlei Hinweis darauf enthielt, daß

er namens des Deutschen Reiches erteilt werde, mag auch dem Vertragspartner bekannt gewesen sein, daß der

Oberbürgermeister zugleich Leiter der Sofortmaßnahmen nach der achtzehnten Anordnung des

Generalbevollmächtigten für die Regelung der Bauwirtschaft in der Fassung vom 16.01.1941 war.
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